
Art. 25  
Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche Datenschutzbeauftragte 

(1) Die Staatskanzlei, die Staatsministerien und die sonstigen obersten Dienststellen 
des Staates, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht 
des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie die privatrechtlichen Vereinigungen, auf die dieses Gesetz gemäß Art. 
2 Abs. 2 Anwendung findet, haben für ihren Bereich die Ausführung dieses Gesetzes 
sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. 

(2) 1 Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten mit Hilfe von automatisierten 
Verfahren verarbeiten oder nutzen, haben einen ihrer Beschäftigten zum 
behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 2 Mehrere öffentliche Stellen 
können gemeinsam einen ihrer Beschäftigten bestellen; bei Staatsbehörden kann die 
Bestellung auch durch eine höhere Behörde erfolgen. 

(3) 1 Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind in dieser Eigenschaft der 
Leitung der öffentlichen Stelle oder deren ständigen Vertretung unmittelbar zu 
unterstellen; bei obersten Dienstbehörden können sie auch dem Ministerialdirektor 
(Amtschef), in Gemeinden einem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied unterstellt 
werden. 2 Sie sind in ihrer Eigenschaft als behördliche Datenschutzbeauftragte 
weisungsfrei. 3 Sie können sich in Zweifelsfällen unmittelbar an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. 4 Sie dürfen wegen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 5 Sie sind im erforderlichen Umfang von 
der Erfüllung sonstiger dienstlicher Aufgaben freizustellen. 6 Die Beschäftigten 
öffentlicher Stellen können sich in Angelegenheiten des Datenschutzes an ihre 
behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden. 

(4) 1 Die behördlichen Datenschutzbeauftragten haben die Aufgabe, auf die 
Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz in der 
öffentlichen Stelle hinzuwirken. 2 Sie können die zur Überwachung der Einhaltung 
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz erforderliche 
Einsicht in Dateien und Akten der öffentlichen Stelle nehmen, soweit nicht 
gesetzliche Regelungen entgegenstehen; sie dürfen Akten mit personenbezogenen 
Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, Akten über die Sicherheitsüberprüfung 
und nicht in Dateien geführte Personalakten nur mit Einwilligung der Betroffenen 
einsehen. 3 Sie sind zur Verschwiegenheit über Personen verpflichtet, die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als behördliche Datenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut 
haben, sowie über diese Tatsachen selbst, soweit sie nicht davon durch diese 
Personen befreit werden. 

Art. 26 
Datenschutzrechtliche Freigabe 

automatisierter Verfahren 

(1) 1 Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, bedarf der vorherigen schriftlichen 
Freigabe durch die das Verfahren einsetzende öffentliche Stelle. 2 Eine 
datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 ist nicht erforderlich für Verfahren, 
welche durch den Vorstand der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern 
bereits datenschutzrechtlich freigegeben worden sind, soweit diese Verfahren 



unverändert übernommen werden; das Gleiche gilt bei öffentlichen Stellen des 
Freistaates Bayern für Verfahren, welche durch das fachlich zuständige 
Staatsministerium oder die von ihm ermächtigte öffentliche Stelle für den 
landesweiten Einsatz datenschutzrechtlich freigegeben worden sind. 3 Für 
wesentliche Änderungen von Verfahren gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(2) Die datenschutzrechtliche Freigabe hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Bezeichnung des Verfahrens, 
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, 
3. Art der gespeicherten Daten, 
4. Kreis der Betroffenen, 
5. Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger, 
6. Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der 

Löschung, 
7. verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen, 
8. im Fall des Art. 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer, 
9. Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer. 

(3) 1 Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten 
rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung eines automatisierten 
Verfahrens eine Verfahrensbeschreibung mit den in Absatz 2 aufgeführten Angaben 
zur Verfügung zu stellen; zugleich ist eine allgemeine Beschreibung der Art der für 
das Verfahren eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach Art. 7 und 8 beizugeben. 2 Die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten erteilen die datenschutzrechtliche Freigabe, soweit nicht 
schon eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 vorliegt. 
3 Wird ihren datenschutzrechtlichen Einwendungen nicht Rechnung getragen, so 
legen sie die Entscheidung über die datenschutzrechtliche Freigabe den Personen 
vor, denen sie nach Art. 25 Abs. 3 Satz 1 unterstellt sind; bei den in Art. 15 Abs. 7 
genannten Daten haben sie zuvor eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz einzuholen. 

Art. 27  
Verfahrensverzeichnis 

(1) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten führen ein Verzeichnis der bei der 
öffentlichen Stelle eingesetzten und datenschutzrechtlich freigegebenen 
automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

(2) In dem Verzeichnis sind für jedes automatisierte Verfahren die in Art. 26 Abs. 2 
genannten Angaben fest zu halten. 

(3) 1 Das Verfahrensverzeichnis kann von jedem kostenfrei eingesehen werden. 
2 Dies gilt nicht bei Behörden der Staatsanwaltschaft, bei Justizvollzugsanstalten, bei 
Führungsaufsichtsstellen, bei Stellen der Gerichts- und Bewährungshilfe und bei 
Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung speichern. 3  Art. 10 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 


